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Aus Hlri und Wern.
(Lorrespoudenzen.s

Ari. Als mehrjähriger Abonnent der „Grünen" komme ich der schul-

digen Pflicht nach, einiges über den diesjährigen Schulbericht und die Lehrer»

konferenz mitzuteilen. Es fehlt mir zwar der humorvolle Satz, wie ihn Freund
L. am „Kalten Brünnlein" im Gastcrland zu führen weih, aber eineweg —

Pflicht ist Pflicht. Vor kurzem wanderte unser Schulbericht in die weite Welt
hinaus. Natürlich eine begehrte Schrift, besonders bei den Ludimagistern und gleich

wird Seite aufgeschlagen, um das Lobsprüchli zu lesen, das der Hochw.

Herr Schulinspektor da gesetzt, und bald kommt Bericht, der Lehrer soll zum Hr.
Pfarrer kommen, wo ihn — eine Flasche ^»ti «pumuntv als Anerkennung er-
wartet. Prosit.

Der Schulbericht enthält des Interessanten und Lehrreichen viel. So be-

suchten 2757 Kinder im verflossenen Schuljahre 97/98 die Primärschule. Die-
selben hatten l 7,092 Absenzen, wovon 5327 ihren Grund in weitem, beschwer-

lichen und gefährlichen Schulweg haben. In Bristen haben 45°/° der Kinder
einen Schulweg von Stunde und 55°/° einen solchen von 1-2'/- Stunden.

Dem sämtlichen Lehrpersonal wird durchgehends ein sehr gutes Zeugnis
ausgestellt; leider gibt es aber noch viele Eltern, die statt schnlfreundlich schul-

feindlich sind. Darum erklärt es sich auch, warum trotz der Anstrengung und
dem Eifer der Lehrerschaft manche Schule nicht das leistet, was geleistet werden
könnte. —

Die seit dem Herbst 1897 eingeführte obligatorische Fortbildungsschule
wurde von 455 Mann besucht, und die Resultate bei den Rekrutenprüfungen
haben sich hiedurch merklich gebessert.

Am 27. Oktober des verflossenen Jahres versammelten sich sämtliche Lehrer
des Kantons zu der vom hohen Erziehungsrate angeordneten Konferenz in Alt-
darf. Auf der Traltandenliste figurierten - Das neue Oberllassenbuch und die

Korrektur der schriftlichen Aufgaben in den Ober- und Unterklassen. Das erstere

Thema gab zu einer regen Diskussion Anlaß und wird in der Frühlingskvn-
ferenz endgültig erledigt werden. — Die Diskussion des 2. Themas war keine

hitzige, da sich nach 4stündiger Arbeit was anderes geltend machte.

Nach einem flotten Mittagessen in der Sclützeumatte, an dem mehrere

Liedervorträge — fehlten —, lichteten sich die Reihen, und nachdem man dem

Vater Tell noch ein Stündchen — gewidmet, kehrten wir heimwärts. Möge
auch das Jahr 99 für unsere bescheidenen Schulverhältnisse ein segenbringendes

werden! tt.
Wern. Also im Kanton lMrn soll der Lehrer kein Züchtigungsrecht haben.

So entschied das Obergericht im Falle Spycher. Wir entnehmen der Erklärung
vom gerüffelten und gestraften Lehrer folgendes:

„Der Knabe, welcher hier als Kläger auftrat, schaffte sich einen Revolver

an und scharfe Munition, rottete die Knaben der Nachbarschaft zusammen, und

nun giiigs in der Abenddämmerung quer seldein, durch Kartoffel-, Bohnen- und

Kohlpflanzungen. Zur Abwechslung feuerte der Rädelsführer und Kläger Fritz
Zurbuchen seinen Revolver ab. Es ist von großem Glück zu reden, daß dabei

nicht einer der Knaben erschossen wurde. Einer Frau, deren Anpflanzung ver-
darben winde, machten die Knaben nach Grobheiten."

Dafür wurde diesen Buben vom Lehrer mit einer Haselrute auf die

Hosen geklopft, wogegen der Lehrer vom Polizeirichter gebüßt und die Buße vom

Obergericht bestätigt wurde. Die Gesamtlehrcrschast führt nun den Fall weiter, ü.

(Hoffentlich nimmt die Lehrerschaft eine solidarische Haltung ein; denn solche

Urteile rauben einem pflichtbewußten Lehrer jeden Kredit. Die Red.)
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